
Ausstellung mehrerer
Führerscheine

Ein Kfz-Lenker war trotz
Entzugs seiner slowaki-
schen Lenkberechtigung
mehrmals mit seinem Auto
unterwegs und weigerte sich
überdies, seinen Führer-
schein einem Organ der
Straßenaufsicht zur Über-
prüfung auszuhändigen,
weshalb er zu hohen Geld-
strafen verurteilt wurde, ge-
gen die er nach Ausschöp-
fung des Instanzenzugs
VwGH-Beschwerde erhob.

Zur Vorgeschichte: Die
österreichische Lenkberech-
tigung des Kfz-Lenkers war
auf neun Monate entzogen
worden. Daraufhin erwarb
er eine slowakische Lenkbe-
rechtigung. Auch diese wur-
de von der österreichischen
Behörde  rechtskräftig ent-
zogen und der Kfz-Inhaber
verpflichtet, den slowaki-
schen Führerschein unver-
züglich abzugeben. Kurz
darauf wurde der Beschwer-
deführer mit einem neuen
slowakischen Führerschein
betreten, verweigerte aber
dessen Herausgabe an die
Polizei. Mit Mandatsbe-
scheid wurde die slowaki-
sche Lenkberechtigung für
zwölf Monate entzogen und
der Beschwerdeführer ver-
pflichtet, den slowakischen
Führerschein unverzüglich
an die Behörden zu retour-
nieren. Dennoch verfügte
der Lenker schon kurze Zeit
später erneut über einen slo-
wakischen Führerschein.

In weiterer Folge stellte
sich heraus, dass der Beru-
fungswerber den ihm (zwei-
mal) entzogenen slowaki-
schen Führerschein bei der
Verkehrspolizeiinspektion
in Senec zuerst als verloren
gemeldet und später als be-

schädigt ausgegeben hatte,
weshalb ihm jeweils neue
Führerscheine ausgestellt
worden waren. 

Der Kfz-Lenker vertrat
in seiner VwGH-Beschwer-
de die Auffassung, durch
Ausfolgung neuer slowaki-
scher Führerscheine seien
auch neuerliche Lenkbe-
rechtigungen erteilt worden.
Dem steht aber entgegen,
dass das slowakische Stra-
ßenverkehrspolizeigesetz –
dem österreichischen Füh-
rerscheingesetz entspre-
chend – zwischen Lenkbe-
rechtigung und Führer-
schein differenziert. „Auf-
grund dessen ist davon aus-
zugehen, dass der Beru-
fungswerber, trotz Aushän-
digung zweier neuer slowa-
kischer Führerscheine, über
keine aufrechte Lenkberech-
tigung mehr verfügte“, fol-
gerte der VwGH. Da der
Pkw-Inhaber die Führer-
schein-Ausstellung durch
unrichtige Angaben erschli-
chen habe, sei ihm ein all-
fälliger Verbotsirrtum auch
vorwerfbar. 

Der Verwaltungsge-
richtshof hatte letztlich zu
prüfen, ob ein Kraftfahrzeug
in Österreich nach (voll-
streckbarem) Entzug der in-
ländischen Lenkberechti-
gung mit einer in einem an-
deren EWR-Staat neu er-
worbenen Lenkberechtigung
gefahren werden darf: Auf
EWR-Ebene räumt die FS-
Richtlinie die Möglichkeit
ein, die Gültigkeit einer
während der Dauer des Ent-
zugs der inländischen Lenk-
berechtigung neu erteilten
ausländischen Lenkberechti-
gung nicht anzuerkennen.
Österreich hat von dieser
Option Gebrauch gemacht
und in § 3 Abs 2 FSG ein
derartiges „Verbot" ausge-
sprochen. Da die in einem
anderen EWR-Staat ausge-
stellten Lenkberechtigungen
inländischen gleichgestellt
seien (§ 1 Abs 4 FSG), müs-
se man laut Höchstgericht
„dem Gesetzgeber unterstel-
len, dass er auch die Aus-
stellung einer Lenkberechti-
gung in einem anderen
EWR-Staat während der

Dauer des Entzuges einer
inländischen Lenkberechti-
gung nicht billigt, was deren
Ungültigkeit bewirkt“. Die
Beschwerde wurde daher als
unbegründet abgewiesen.

VwGH 2006/02/0291,
27.2.2007

Verweigerung 
des Alkotests 

Ein Kfz-Lenker weigerte
sich, seine Atemluft auf Al-
kohol untersuchen zu las-
sen, verließ die Polizeiin-
spektion und fuhr mit über-
höhter Geschwindigkeit und
aufheulendem Motor davon.
Über ihn wurden dafür
Geldstrafen von 1.500 und
50 Euro verhängt.

Der Lenker erhob
VwGH-Beschwerde und be-
gründete diese damit, er ha-
be später durch eine Blutun-
tersuchung das Nichtvorlie-
gen einer Alkoholisierung
nachweisen können. Das
Verlangen der Polizeibeam-
ten auf Einhaltung einer
Wartefrist nach dem Alko-
Vortest sei als Schikane zu
werten, zumal es sich um ei-
ne Schutzvorschrift zu
Gunsten des Probanden
handle. „Das Quietschen der
Reifen“ könne ihm nicht
vorgeworfen werden. 

Der Verwaltungsge-
richtshof äußerte sich zuerst
zur Verweigerung des Alko-
tests, daran anschließend
zur Verursachung unge-
bührlichen Lärms.

Bezüglich der Verweige-
rung des Alkotests gilt Fol-
gendes: Organe des amts-
ärztlichen Dienstes und der
Straßenaufsicht sind berech-
tigt, jederzeit die Atemluft
von Personen auf Alkohol-
gehalt zu überprüfen, wenn
diese ein Fahrzeug gelenkt

135ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 11-12/07

FO
T

O
: E

G
O

N
W

E
IS

SH
E

IM
E

R
J U D I K A T U R

Nach Verweigerung des Alkotests spielt es keine Rolle mehr,
ob danach das Fehlen einer Alkoholisierung festgestellt wird. 

Straßenverkehr und Recht
Entscheidungen des VwGH und des Obersten Gerichtshofs zu den Themen Autofahrt nach Entzug 
der Lenkberechtigung, Verweigerung des Alkomattests und Vorbeifahren an Fahrzeugkolonnen.



oder versucht haben, es in
Betrieb zu setzen. Das Er-
fordernis einer Wartefrist
ergibt sich aus den Verwen-
dungsbestimmungen des Al-
komaten (vgl. VwGH
29.4.2003, Zl 2001/02/
0186). „Auch entspricht es
herrschender Rechtspre-
chung, dass Anordnungen
des einschreitenden Stra-
ßenaufsichtsorgans im Rah-
men der Zumutbarkeit Folge
zu leisten ist und keine Be-
rechtigung des Probanden
besteht, die Bedingungen
für die Ableistung der
Atemluftprobe festzuset-
zen.“ Selbst wenn mehr als
15 Minuten verstrichen sein
sollten, war das Kriterium
der Zumutbarkeit erfüllt.
Das Verlassen der Polizeiin-
spektion durch den Lenker
war als Verweigerung des
Alkomattests zu werten. Da-
bei sei es rechtlich unerheb-
lich, ob eine spätere ärztli-
che Untersuchung das Feh-
len einer Alkoholisierung
feststellte (vgl VwGH
24.1.2006, Zl 2004/02/0264,
24.2.2006, Zl 2006/02/
0037). Ein Gegenbeweis sei
laut Höchstgericht „entge-
gen der Ansicht des Be-
schwerdeführers unzuläs-
sig“.

Hinsichtlich Verursa-
chung ungebührlichen
Lärms werde dem Lenker
nicht das „Quietschen der
Reifen“, sondern ein „auf-

heulender Motor“ angelas-
tet. Ein Kfz-Lenker darf
nicht ungebührlichen Lärm,
nicht mehr Rauch, üblen
Geruch oder schädliche
Luftverunreinigungen verur-
sachen, als es bei ordnungs-
gemäßem Zustand und sach-
gemäßem Betrieb des Fahr-
zeugs unvermeidbar ist.
Nach herrschender Recht-
sprechung (vgl VwGH
16.11.1988, Zl 88/02/0123)
kann von ungebührlichem
Lärm nicht gesprochen wer-
den, wenn ein Kraftfahrzeug
in einer Weise betrieben
wird, die dem Standard übli-
cher Verhaltensweisen im
Straßenverkehr entspricht.
„Die Beurteilung, ob von
diesem Standard abgewi-
chen wird, ist einem in der
Überwachung des Straßen-
verkehrs geschulten Sicher-
heitsorgan zuzutrauen“, er-
kannte der Verwaltungsge-
richtshof. Die Beschwerde
wurde daher als unbegrün-
det abgewiesen.

VwGH 2007/02/0019,
27.2.2007

Vorbeifahren an einer
Fahrzeugkolonne 

Zwischen einem Vespa-
Fahrer und einem Pkw-Len-
ker ereignete sich eine Kol-
lision, bei der der Vespa-
Fahrer verletzt wurde. Die
Vorgeschichte des Unfalls:
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Nach Entzug einer inländischen Lenkberechtigung darf 
ein Kfz auch nicht mit der Lenkberechtigung eines anderen
EWR-Staates gefahren werden.
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In einer Einbahn hatte sich
bei Rotlicht eine Fahrzeug-
kolonne gebildet. Der Mofa-
fahrer fuhr mit ca. 20 bis 25
km/h rechts an der stehen-
den Kolonne vorbei. Bei
Grünlicht setzte sich der
Verkehr – und damit auch
der Lenker des Beklagten-
fahrzeugs – in Bewegung.
Der Pkw-Fahrer lenkte, oh-
ne Blick in den Außenspie-
gel oder über die rechte
Schulter, unmittelbar nach
dem Anfahren nach rechts
in Richtung eines freien
Parkplatzes, wodurch es zur
Kollision mit dem Mofafah-
rer kam.

Der Vespa-Fahrer klagte
auf Schmerzengeld und
Schadenersatz. Während das
Bezirksgericht von gleich-
teiligem Verschulden aus-
ging, nahm das Berufungs-
gericht eine Verschuldens-
teilung von 2:1 zu Gunsten
des Mofafahrers an. Der
OGH ließ die Revision des
Kfz-Lenkers zu. Es fehlte
nämlich eine höchstgericht-
liche Rechtsprechung zu der
Frage, wie sich ein einspuri-
ger Verkehrsteilnehmer, der
gesetzeskonform an einer
stehenden Kolonne vorfah-
re, zu verhalten habe, wenn
sich die Kolonne in Bewe-
gung setzt.

Das Revisionsverfahren
beim OGH zeigte zunächst
einen Mangel des Beru-
fungsverfahrens auf. Die
Breite des Mofas war mit 50
cm an Stelle von 85 cm an-
genommen worden. Der
OGH maß dieser Mangel-
haftigkeit aber keine Rele-
vanz bei: Selbst bei einer
Breite des Mofas von 85 cm
verbleibe noch immer ein
Seitenabstand von 45 cm.
„Welcher Abstand beim
Vorbeifahren an einem ste-
henden Kraftfahrzeug ein-
zuhalten ist, ist von der Ver-
kehrslage im Einzelfall ab-
hängig“, erörterte der OGH.
Für ein langsames Vorbei-
fahren ist nach ständiger
Rechtsprechung ein Ab-
stand von 40 bis 50 cm aus-

reichend (RIS-Justiz
RS0074161, RS0074117,
vgl 8 Ob 130/77 = ZVR
1978/152; 2 Ob 65/80 =
ZVR 1981/114).

Unter Berufung auf die
Ausführungen von Grundt-
ner zum „Vorschlängeln“
wollte der Pkw-Lenker be-
gründen, dass der Vespa-
Fahrer Schrittgeschwindig-
keit hätte einhalten müssen.
Grundtner unterscheidet
zwischen „Vorfahren“ (ge-
mäß § 12 Abs 5 StVO) –
dem Vorbeibewegen des
Fahrzeuges neben oder zwi-
schen angehaltenen Fahr-
zeugen – und dem (geset-
zesfremden) „Vorschlän-
geln“. Bei Letzterem werde
an den angehaltenen Fahr-
zeugen „links, rechts, vorne
und hinten quer zur Fahrt-
richtung vorbeigefahren“
(vgl ZVR 1999, 146, 147).
Ein Vorschlängeln im Sinne
dieser Definition lag nicht
vor.

„Ein Zum-Stillstand-
Bringen des einspurigen
Fahrzeugs ist weder not-
wendig noch sinnvoll“, be-
fand der OGH zur Frage des
Vorfahrens. Der Lenker ei-
nes einspurigen Fahrzeugs,
der rechts an einer Kolonne
vorfährt, muss sein Fahr-
zeug nicht anhalten, wenn
sich die Kolonne in Bewe-
gung setzt, sondern seine
Geschwindigkeit an die
zweispurigen Fahrzeuge an-
passen. Andernfalls läge ein
unzulässiges Rechtsüberhol-
manöver vor. Unrichtig ist
das Argument des Pkw-Hal-
ters, ein Vorfahren sei nur
zulässig, wenn die Lenker
von Fahrzeugen, die ihre
Absicht zum Einbiegen an-
gezeigt hätten, beim Einbie-
gen nicht behindert würden.
Der Pkw-Lenker wollte zum
rechten Fahrbahnrand zu-
fahren, was kein Einbiegen
darstellte. Der Revision
wurde daher nicht Folge ge-
geben.

OGH, 2Ob262/05a, 
23.3.2007

Valerie Kraus
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